
den Ehegatten zu bevollmächtigen, ihr Arbeitseinkommen in Empfang 
zu nehmen
e) die ihnen zugewiesene Wohnung zu beziehen und nicht ohne Zu
stimmung des Rates des Stadtkreises ohne Stadtbezirke, der Stadt, des 
Stadtbezirkes oder der Gemeinde die Wohnung zu wechseln
f) den Umgang mit bestimmten Bürgern zu unterlassen und bestimmte 
Gaststätten und Örtlichkeiten nicht zu betreten
g) in festzulegenden Abständen dem Rat des Stadtkreises ohne Stadt
bezirke, der Stadt, des Stadtbezirkes oder der Gemeinde über die Er
füllung der auferlegten Pflichten zu berichten.

(4) Eine Rechtsmittelbelehrung hat zu erfolgen.

(5) Im übrigen gilt § 4 Abs. 4 entsprechend.

(Hat das Gericht gemäß § 249 Abs. 1 oder 2 StGB auf staatliche Kontroll- 
und Erziehungsaufsicht erkannt, ist mit dem Verwirklichungsersuchen 
dem für die Hauptwohnung des Verurteilten zuständigen Rat des Krei
ses, Abteilung Innere Angelegnheiten, eine Ausfertigung des Urteils 
oder der Vrteilsformel und ein Auszug aus den Urteilsgründen zu über
senden. § 41 der 1. DB zur StPO)

§11

Die Deutsche Volkspolizei gewährt den Räten der Kreise, Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun
gen Unterstützung. Sie kann auf deren Ersuchen gefährdete Bürger, 
bei denen auf staatliche Kontroll- und Erziehungsaufsicht erkannt 
wurde, zuführen. Der Zuführung hat in der Regel eine zweimalige 
Aufforderung zum Erscheinen vor dem örtlichen Rat vorauszugehen.

§ 12

(1) Gegen Maßnahmen der örtlichen Räte gemäß § 10 ist das Rechts
mittel der Beschwerde zulässig.

(2) Die Beschwerde ist schriftlich innerhalb von 2 Wochen bei dem 
örtlichen Rat einzulegen, dessen Entscheidung angefochten wird. Sie 
hat keine auf schiebende Wirkung.

(3) Wird der Beschwerde, die sich gegen Maßnahmen hauptamt
licher Ratsmitglieder der Räte der Städte oder Gemeinden richtet, nicht 
abgeholfen, ist sie innerhalb einer Woche dem Bürgermeister zur Ent
scheidung vorzulegen.

(4) Richtet sich die Beschwerde gegen Maßnahmen der Bürger
meister oder hauptamtlicher Ratsmitglieder der Räte der Kreise, Stadt
kreise oder Stadtbezirke und wird ihr nicht abgeholfen, ist sie inner
halb einer Woche dem Vorsitzenden des Rates des Kreises, Stadtkreises 
oder Stadtbezirkes zur Entscheidung vorzulegen.
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